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I.  Beschlussantrag 
 
Der UVA stimmt den vom Straßenbauamt vorläufig geschätzten Kosten in Höhe von 
0,85 Mio. EUR und der Aufnahme der Maßnahme in die Änderungsliste zum Haus-
haltsplan 2014 mit der in Ziffer IV dargestellten Finanzierung zu. 
 
Das Straßenbauamt wird ermächtigt, diese Maßnahme nach Vorliegen aller baurechtli-
chen Voraussetzungen, nach Abschluss einer Vereinbarung mit den Gemeinden  
Schlierbach und Hattenhofen sowie Bewilligung der Zuwendungen nach LGVFG durch  
das  RP Stuttgart und  Durchführung des  Grunderwerbs öffentlich auszuschreiben. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Auftrag an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot gemäß der VOB zu erteil en. 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Am   15.01.2013  hat  der  UVA (BU UVA 2013/2) folgenden Beschluss zum Thema  
Neubau  von Radwegen an Kreisstraßen gefasst:  
 
Der  UVA  nimmt von der Meldung der  geplanten  Maßnahmen  für den  Neubau von  
Radwegen an  Kreisstraßen  in  den  nächsten  fünf  Jahren  mit  vorläufigen Gesamt-
kosten  von  4,69 Mio. EUR an das Regierungspräsidium  Stuttgart  zur  Aufnahme  in 
das  Landesprogramm  für  die  Förderung   kommunaler  Radverkehrsanlagen  nach   
§  5 LGVFG Kenntnis. 
 
Der Landkreis  übernimmt künftig  bei  Anträgen  von Gemeinden auf Anlegung einer 
Radwegeverbindung  entlang  einer  Kreisstraße  (aus  der  Radverkehrskonzeption) 
grundsätzlich ein  Drittel  der nicht  durch  LGVFG-Zuwendungen  gedeckten Kosten.   
Die  unter Nr. 2 und 3  genannten  Ausbaumaßnahmen  sind hiervon ausgenommen,  
da für diese Projekte bereits Planungsaufträge vor der in Ziffer II genannten Landes- 
förderung vom UVA  beschlossen wurden.  Auf  die  ergänzende  Begründung in der 
Ziffer II wird verwiesen. 
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Die  restlichen zwei Drittel, der nicht durch LGVFG-Zuwendungen  gedeckten Kosten   
sind von den  jeweiligen Markungsgemeinden zu tragen. 
 
Die Verwaltung  empfiehlt  zudem, den bereits  vorliegenden Anträgen  der  Gemeinden  
Hattenhofen und Schlierbach grundsätzlich zu entsprechen (1/3 Finanzierung in Höhe 
von 120.000 €) und auch bei  künftigen Anträgen weiterer Gemeinden, soweit  sie aus  
der Radverkehrskonzeption abgeleitet werden können, analog zu verfahren. 
 
Derzeit erarbeitet das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen die 
Entwurfsplanung für den Radweg entlang der K 1419. Aktuell werden die vorläufigen 
Gesamtkosten auf 0,85 Mio. EUR geschätzt. 
 
In der aktuellen Planung ist nunmehr 

 die Verbreiterung des Geh- und Radwegs vom Kreisverkehr in Schlierbach bis zur 
Abzweigung der K 1420 in Richtung Ohmden, 

 die Querungshilfe an der Abzweigung der K 1420 einschließlich der notwendigen 
Anpassung des Knotenpunkts, 

 der Neubau des Geh- und Radwegs von der Einmündung K 1420 bis Hattenhofen, 

 der Querungsbereich am Ortseingang von Hattenhofen auf Höhe der Fahrbahnver-
schwenkung, 

 der Geh- und Radwegeanschluss an das westliche Wohngebiet in Hattenhofen 

 und der Schutzstreifen bis zum Kreisverkehr Hattenhofen 

berücksichtigt. Das vom Straßenbauamt erstellte Projektdatenblatt ist als Anlage 1 bei-
gefügt. 

 
Auf dieser Grundlage wird der Antrag auf Zuwendungen nach LGVFG an das RP Stutt-
gart gestellt. Das RP Stuttgart hat die Maßnahme bereits in das Förderprogramm 2014 
aufgenommen. 
 
Nach Abstimmung der Planung wird eine Vereinbarung mit den Gemeinden über die 
Durchführung der Maßnahme und Kostentragung abgeschlossen.  
 
Zwischenzeitlich hat die Forstdirektion Tübingen, die für den Bau des Geh- und Radwe-
ges im Waldbereich erforderliche Waldumwandlung in Aussicht gestellt. Bisher hat die 
Forstdirektion dem Projekt nicht zugestimmt. 
 
Die Maßnahme ist mit den Gesamtkosten in Höhe von 0,85 Mio. EUR in den Haus-
haltsplan 2014 aufzunehmen. 
 
 

III.  Handlungsalternativen 
 
In der Radverkehrskonzeption ist diese Maßnahme unter Nr. 299 enthalten. Diese Ver-
bindung wurde vom Gutachter entsprechend den Empfehlungen für Radverkehrsanla-
gen, basierend auf den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung als eine wichtige Ne-
benachse des Alltagsradverkehrs (AR III regionale Radverkehrsverbindung) bewertet. 
 
Die Stellungnahme des Amts für Mobilität vom 13.12.2013 ist als Anlage 2 beigefügt. 
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Alternativ ist auf den Bau eines Geh- und Radwegs entlang K 1419 zu verzichten. Hin-
sichtlich der günstigen Finanzierungsmöglichkeit wie in Ziffer IV dargestellt ist diese Al-
ternative nicht zu empfehlen. 
 
 

IV.  Finanzielle Auswirkungen 
       Auftrag I 54200115 
      Gesamtkosten 850.000 € 
      Angenommene Zuwendungen LGVFG (50%)       I 54200115 6811000 425.000 € 
      Anteile Gemeinden Hattenhofen und Schlierbach I 54200115 6812000 283.334 € 
      Kostenanteil Landkreis Göppingen                   I 54200115 7872000     141.666 € 

 
 
                                                                

V.  Zukunftsleitbild/ Verwaltungsleitbild - Von  den  genannten  Zielen  sind  berührt: 
 
 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstim-
mung

1 2 3 4 5 
Zukunft der Mobilität      
       
       
       
       
      
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      
       
       
       

 



Projektdatenblatt  GP  

Stand: 17.12.2013 

 

 

Maßnahme K 1419,  Schlierbach – Hattenhofen 
Anlage eines Geh- und Radwegs 

Lage im Netz Landkreis Göppingen 
Gemeinde Schlierbach – Gemeinde Hattenhofen 
VNK 7323 035  NNK 7323 032  (St. 1,580 – St. 2,250) 

Querschnitt Geh- und Zweirichtungsradweg mit Trennstreifen, 2,50 m breit  

Bordsteinradweg in Schlierbach; Schutzstreifen in Hattenhofen  

Länge, Steigung ca. 2,8 km, 0 – 6 % Steigung 
(zuzügl. 1,3 km Schutzstreifen) 

Einstufung Priorität 1-2 nach Radverkehrskonzeption des Landkreises 

Kosten 0,85 Mio. €  - 5% Preisindexrisiko, 5% Baugrundrisiko 
inkl. Anpassung der Einmündung K 1419 / K 1420 

Verkehrsmenge (DTV) 2.200 Kfz / Tag 

150 Radfahrer / Tag  (Schätzung) 

Bauwerke 

Querungshilfen 

– 

an den Ortseingängen von Schlierbach und Hattenhofen 

Stand der Planung Entwurfsplanung 

aktueller Sachstand In LGVFG-Förderprogramm Radverkehr für 2014 aufgenommen 

nächster Schritt Formeller Zuschussantrag I. Quartal 2014 

geplante Bauzeit 2014 

Besonderheiten Lückenschluss eines überörtlichen Radwegs zwischen Schlierbach und  
Hattenhofen 

Derzeitige Radwegführung mit deutlichen Umwegen durch den Wald 

 

 

Maßstab 1:50.000
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